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35. Freitag , de« 2. August 1918.

Höchstpreise für Getreide , Buchweizen und
Hirse betreffend.

Wir geben nachstehend die Bestimmungen der Ver¬
ordnung LcS Bundcsrats vom iS. Juni '1918 über die
Preise für Getreide, Buchweizen und Hirse (Reichs-Ge-
: etzblatt Leite 687) sowie die dazu gehörigen Ausfüh -
rungewcstimmungen des Kriegsernährungsamts vom
18. und 27. Juni 1918 (Reichs -Gesetzblatt Seite 660 und
080 ». soweit sic für die Allgemeinheit von besonderem
Interesse sind, bekannt:

I.

Ter Preis sür die Tonne (20 Zentner » inländischen
Roggens nus Ser Ernte 1918 darf im Größt,crzogtum bei
dein Verkauf durch den Erzeuger 31b ./t nicht übersteigen.

Der Höchstpreis für die Tonne inländischen Wei¬
zens aus der Ernte 1918 beträgt im Großherzogtum
335 Die gleichen Preise gelten für Spelz (Dinkel ,
Feien ) . Emer und Einkorn.

Für Roggen und Weizen aus früheren Ernten be¬
trägt der Höchstpreis 180 .X (Roggen ) und 200 ./( (Wei-,
zen » für die Tonne . Dieser Höchstpreis gilt auch für
Mischungen von Roggen und Weizen der Ernte 1918 mit
Roggen und Weizen früherer Ernte «.

Für Hafer, Gerste, Mais (Welschkorn , türkischer Wei¬
zen . Kukuruz), Buchweizen und Hirse sind sür Len Ver¬
kauf durch den Erzeuger folgende Höchstpreise für die
Tonne festgesetzt :

Hafer und Gerste 300
Mais (Welschkorn , türkischer Weizen ,

Kukuruz) 450 „
ungeschälter Buchweizen 600 „
geschälter Buchweizen 800 „
wilder Buchweizen (Vockheidekorn ,

Eifeler , Buchweizen) 500 „
ungeschälte Hirse 600 „
geschälte Hirse und Bruchhirse 970 „
Der Höchstpreis für die Tonne Hafer und Gerste

aus früheren Ernten beträgt 170 .<k. Dieser Höchstpreis
gilt auch für Mischungen von Hafer und Gerste der Ernte
1918 mit Hafer und Gerste früherer Ernten .

Der Höchstpreis für Mais von 480 .X gilt auch Kr
Mais früherer Ernten . Für Buchweizen und Hirse aus
früheren Ernten sind die Höchstpreise um 100 geringer ,
als oben angegeben wurde.

Der Preis Kr Gemenge richtet sich nach der Art der
gemischten Früchte und dem Mischungsverhältnisse.

Nach der Verordnung über Frühdruschprämien vom
18 . Juni 1918 sReichs -Gesetzbl . S . 660) beträgt die Drusch¬
prämie, wenn die Lieferung erfolgt :

vor dem 16. Juli 1918 120 ./t für die Tonne
„ „ 1 . August 1918 100 „ „ „ „

„ 16. August 1918 80 „ „ „
„ „ 1. Septemb . 1918 60 « „ „ „
„ „ 16. Septemb . 1918 40 „ „ „
„ „ 1 . Oktober 1918 20 „ „ „ „

Diese Druschprämien finden keine Anwendung auf
Hafer und Mais . Die Festsetzung von Druschprämien
für Hafer erfolgt durch besondere Verordnung des Kriegs -
ernäHrungsamtes .

Ist Getreide, das vor dem 1. Oktober 1918 abgelie¬
fert wird , vor der Ablieferung künstlich getrocknet wor¬
den . so dürfen dem Höchstpreis neben den festgesetzten
Drufchprämicn folgende Beträge zugeschlagen werden :

als Trocknungslohn : L ^ Kr die Tonne ,
als Prämie : je 1 v . H . des Höchstpreises Kr jeden

vollen Hundertteil , den die Feuchtigkeit bei Lieferungen
vor dem 16 . August 1918 weniger als 19 . v . H . und in der
Zeit vom 16. August bis 80 . September 1918 weniger als
iS v . H . beträgt.

> Für die Bewertung der Früchte gelten folgende
Grundsätze:

Getreide gilt hinsichtlich des Feuchtigkeitsgehalts als
vollwertig , falls die Feuchtigkeit nicht übersteigt:
bei Lieferungen vor dem 16. August 1918 19 v . Hundert,
bei Lieferungen vor dem 1 . Oktober 1918 18 v . Hundertz
bei Lieferungen vom 1 . Oktober 1918 ab 17 v . Hundert.

Abgesehen von der Feuchtigkeit gilt Getreide als voll¬
wertig , falls es gesund ist und hinsichtlich seiner sonstigen
Eigenschaften der Durchschnittsbeschaffenheit der betref¬
fenden Getreideart letzter Ernte in der Abladegegend
entspricht .

Bei ungeschältem Buchweizen gilt der Höchstpreis nur
sür gute , gesunde und trockene Ware mit einem Hekto -
litergewicht von mindestens 69 Kilogramm und nicht mehr
als 3 vom Hundert Besatz. Wegen jedes an diesem
Hektolitergewicht fehlenden Kilogramms sind 10 sür
die Tonne weniger zu zahlen . Bei Buchweizen von mehr
als 3 vom Hundert Besatz vermindert sich der Preis für
jeden weiteren Huudertteil Besatz um eins vom Hundert.
Bei Eifeler Buchweizen gelten dieselben Bestimmungen
mit der Maßgabe , daß der Höchstpreis bet einem Hekto¬
litergewicht von mindestens 60 Kilogramm gilt .

Für die Bewertung der Früchte ist ihre Beschaffenheit
bei der Ankunft an dem von dem Erwerber bezeichneten
Bestimmungsorte maßgebend.

U .

Die Höchstpreise gelten Kr Lieferung ohne Sack Für
leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Leihgebühr
bis zn 40 Pfg . für den Doppelzentner — bei Hafer und
Spelz (Dinkel , Fesen ) , Emer , Einkorn bis zu 60 Pfg .
sür den Doppelzentner — berechnet werden.

Werden die Säcke nicht binnen 3 Wochen nach der Lie¬
ferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr für jede fol¬
gende Woche um 20 Pfg . bis zum Höchstbeirage von 3 ^
für den Doppelzentner erhöht werden . Angefangene
Wochen sind voll zu berechnen . Werden die Säcke mit¬
verkauft, so darf der Preis für den Sack nicht mehr als
8 und für den Sack , der 78 Kilogramm oder mehr hält,
nicht mehr als 6 betragen . Werden Lcrhsäcke nicht zu¬
rückgegeben , so gilt der Höchstbetrag der Leihgebühr als
verfallen . Außerdem ist für den Verlust der Säcke eine
Entschädigung zu zahlen , die die genannten Sackhöchst¬
preise nicht übersteigen darf.

Stellt der Erwerber der Früchte dem Verkäufer FM -
säckc zur Verfügung , so kann er für die Zeit vom achten
Tage an , nachdem die Säcke an der Empfangsstelle des
Verkäufers angekommen sind , bis zu dem Tage der Rück¬
lieferung Leihgebühren in Rechnung stellen . Bei der
Berechnung der achttägigen Frist wird der Tag der An¬
kunft der Säcke an der Empfangsstelle nicht mitgercchuet.
Die Rücklieferung gilt als an dem Tage erfolgt ,
an dem die Säcke au der zwischen dem Berkäufer und.
Erwerber für die Ablieferung der Früchte verein¬
barten Stelle oder mangels einer solchen Vereinbarmrg
an der Verladestelle des Orts , von dem die Früchte mit
Ser Bahn oder zu Wasser versandt werden , abgeliefert
werden . Die Leihgebühr darf den Betrag von 1 ^ H je
Sack und Tag für jeden Sack , der 100 Kilogramm Roggen
faßt, und von 1 H für jeden kleineren Sack nicht über¬
steigen . Kür den Tag der Rücklieferung kann die Leih¬
gebühr voll berechnet werden . Werden Leihsäcke vom
Verkäufer nicht binnen 3 Wochen , nachdem sie an der
Empfangsstelle des Verkäufers angekommen sind , zurück¬
geliefert , so kann der Erwerber statt der Rücklieferung
der Säcke und der Zahlung der verfallenen Leihgebühr
7 für jeden Sack, der 100 Kilogramm Roggen faßt, und
6 sür jeden kleineren Sack verlangen , sofern der Ber¬
käufer ein« ihm vom Erwerber schriftlich gestellt«
Nachfrist von mindestens einer Woche Kr die Rückliefe¬
rung hat verstreichen lassen.

Die H - ck.stpreise gelten Kr die Bezahlung binnen
15 Tagen nach Ablieferung . Wird der Kaufpreis länger
gestundet, so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen
über Reichsbankdiskont zugeschlagen werden.
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Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein ,
die der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der
Verkäufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung
bi ? zur Verladestelle des Orks , von dem die Ware mit
der Bahn oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten
dcS Einladens daselbst zu tragen . Stellt der Verkäufer
Säcke nur bis zu dieser Verladestelle zur Verfügung , so
darf hierfür eine Leihgebühr . nicht berechnet werden .

III.
Die Höchstpreise gelten nicht für Origiualsaatgut ,

wenn die Bestimmungen über den Verkehr mit Saatgut
innegehalten werden , vergl . Verordnung vom 27. Juni
1918 über den Verkehr mit Getreide , Hülscnfrüchten ,
Buchweizen und Hirse aus der Ernte 1918 zu Saatzwecken
(Reichs-Gesetzblatt Seite 677fs.j .

Als Originaliaatgut gilt daS Saatgut solcher Züch¬
tungen , deren Züchter in einem von der Neichsgetreide-
stelle im „Deutschen Reichsanzeiger " zu veröffentlichenden
Verzeichnis für die Fruchtart als Züchter von Oriainal -
saatgut aufgeführt sind . Saatgut von Vcrmehrunasstcllen
gilt nur dann als Originalfaaigut , wenn die Vermeh¬
rungsstellen in dem Verzeichnis aufgeführt sind .

Bei anerkanntem Saatgut auS anerkannten Saatgut¬
wirtschaften erhöht sich der Höchstpreis nm folgende Be¬
träge für die Tonne :

1 . bei Wintergerste
für die erste Absaat um 288 . //
für die zweite Absaat um 179 . /k
für die dritte Absaat um 149 , /k

2 . bei sonstigem Getreide , Buchweizen und Hirse
für die erste Absaat um 189 , /k
für die zweite Absaat um 169 -4k
für die dritte Abfaat um 128,/k

Als anerkannte Saatgutwirtschaften gelten nur solche
Wirtschaften , die in einem von der Reichsgetrridcstclle im
„Deutschen Reichsanzeiger " zu veröffentlichenden Ver¬
zeichnis für die Fruchtart als anerkannte Saatgutwirt¬
schaften auigeftthri sind . .

Bei sonstigem Saatgut (Hanbelssaatgut ) erhöht sich
der Höchstpreis für die Tonne :

bei Wintergerste um 129
bei sonstigem Getreide , Buchweizen und

Hirse um >99
Die Höchstpreise für anerkanntes und Handels -Saat¬

gut sind nur zulässig, wenn die Bestimmungen über den
Verkehr mit Saatgut innegchalten werden . Sie schließen

, die Druschprämien sowie die Betrüge für künstliche Trock¬
nung ein .

Beim Umsatz der Früchte , soweit er nicht im Saatgut¬
verkehr erfolgt , dürfen dem Höchstpreis als Kommission?- ,
V-ermittelungs - und ähnliche Gebühren , sowie für alle
Arten von Aufwendungen nur die von der Nsichsgetreide-
stellc festzusetzenden Beträge zugeschlagen werden .

Beim Weiterverkäufe von Saatgut dürfen den Saat -
M Höchstpreisen insgesamt Beträge bis z« 6 , 4k vom Hun¬
dert der Preise zugeschlagen werden .

Die in vorstehendem Absatz genannten Zuschläge um¬
fassen . vorbehaltlich . «bändernder Bestimmungen der
Neichsgctrcidestclle, nicht di« Auslagen für Sacket sse um¬
fassen ferner nicht die Auslagen für die Tracht von dem
Abnahmeorte , sowie die durch Zusammenstellung kleinerer
Lieferungen zu Sammelladungen nachweislich entstande¬
ner « Vorfrachtkostcn, im Saatgutverkehr nicht die Beför¬
derungskosten von der Verladestelle des Erzeugers ab.

Abnahmeort im Sinne dieser Bestimmungen ist der
Ort , bis zu dem der Verkäufer die Kosten der Beförde¬
rung trägt .

IV .
Die Rcichsgetreidestelle ist bei Abgabe von Früchten

an die Höchstpreise nicht gebunden . Dasselbe gilt für die
Kommunalverbänbe hinsichtlich der Abgabe zu Futter -
zwecken .

Die in diesen Bestimmungen oder auf Grund dieser
Bestimmungen festgesetzten Preise sind Höchstpreise tm
Sinne des Gesetzes betreffend Höchstpreise.

V.
Die Ueberschreitung der nach vorstehenden Ausfüh¬

rungen maßgebenden Höchstpreise wird gemäß 88 4 ff. der
Bundesratsverordnung vom 8 . Mai 1918 gegen Preis¬
treiberei (Reichs-Gesetzbl. S . 3951 mit den daselbst vor¬
gesehenen hohen Freiheits - und Geldstrafen usw. bestraft.

Durlach , den 26 . Juli 181S .j
Großherzogliches Bezirksamt :

»r . « ahS . '

» erorbuung betr. Aufhebung ves Herstel¬lungsverbots von Papiermuudtücher» n»d
PapiertischtÄchern .

Die aus Grund von Z 9 i> des Gesetzes über den Be-
lagerungszustand im Einvernehmen mit dem Oberbefehls¬haber der Armee-Abteilung I> für den gesamten Bezirk des
stellt». Generalkommandos X !V. AK erlassene Verordnungvom 10 . 8. 17 betr . Herstellungsverbot von Papiermund¬
tüchern und Papiertischtüchern wird hiermit aufgehoben.

Karlsruhe , den 1 . Juli 1818 .
Der stellvertretende kommandierende General :

_ Isbert , General der Infanterie ._« riegsleiftungen betreffend .Die Gemeindebehörden zu Weingarten und Ktnigsbachwerden gemäß der Vorschrift in K 2l Absa » 3 des Kriegs-
leistungsgesetzes aufgefordert , die am 14 . M«i 1S1» über
Vergütungen für Kriegsleistungen gemäß § 3 Ziffer 1
und 2 KL .G . ausgestellten Verzütimgsanerkenntnisse zur
Empfangnahme der festgesetzten Vergütung nebst Zinsen
durch Vermittelung des Gr . Bezirksamts der Gr . Londos-
Hauptkasse in Karlsruhe vorzulegenDer Zinsenlauf endigt mit dem Monat Juli 191».

Karlsruhe , den 20 . Juli 1918 .
Großh . Bad . Landeskommissär für die Kreise Karlsruhe

_ und Baden .
Die Berleihung v«n Ehreuzeichen «« Mit -

glieber der freiwillige » Feuerwehr betr.
Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben sich

gnädigst bewogen gefunden, den Nachgenannten daS Ehren¬
zeichen für 40jährige treue Dienste bei der freiwilligen
Keuerwehr zu verleihen:

1 . Karl Lomprecht, Taglöhner in Berghausen,2 . Christof Aiogwald , Landwirt in Berghausen,3 Karl Schneider, Sattler in Weingarten .
Durch Entschließung Großh . Ministeriums de« Innern ist

das durch landesherrliche Verordnung vom 21 . Dezember
1»77 gestiftete Ehrenzeichen für diejenigen Mitglieder frei¬
williger Feuerwehren , die sich durch 25 jährige treue Dienste
ausgezeichnet haben, den Nochgenannten verliehen worden :

1 . Heinrich Simon , Maurer in Berghausen,
2 . Karl Bernhard Brombacher, Sckreinermeister in

Berghausen,
3 . Wilhelm Zipper , Wirt in Durlach,
4 . Emil Dreher , Seilecmeister in Durlach ,
5 . Karl Friedrich Erb , Wirt in Grötzingcn,
6 . Abraham Herbst , Handelsmann in Jöhlingen ,
7 . August Frönkle, Alt- Bürgermeister in Königsbach,
8 . Karl Taucher, Maurer in Königsbach ,
8 . Friedrich Kisielmonn , Goldarbeitrr in Königsbach ,

10 . Wilhelm Mall , Schuhmacher in königsbach,
11 . Johann Adam Nikolaus, Maurer in Weingarten ,
12 . Jakob Langendörfer , Landwirck in Weingarten ,
13 . Karl Windbiel, Fabrikarbeiter in Weingarten .

Durlach , den 24 . Juli 19l8.
Großherzogliches Bezirksamt

D«s Gesuch der Firm« Gustav Ge« fch»w
ck Co . , Erbauung eines FabrikneirbaueS
auf dem Anwesen bei Wolfartsweier ,
Gemarkung Durlach , betreffend .

Die Firma Gustav Genschow L Co beabsichtigt, auf dem
Anwesen bei Wolfartsweier , Gemarkung Durlach , einen
Fabrikneubau zu errichten.

Dies wird mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntnis
gebracht, daß etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage
bei dem Unterzeichneten Bezirksamt oder dem Gemeinderat
Durlach binnen 14 Tagen nach Ablauf desjenigen Tages ,
«n welchem das diese Bekanntmachung enthaltende Amts-
verkündigungsblait ausgegeben wurde , anzubringen sind,
widrigenfalls alle nicht aus privatrechilichen Titeln be¬
ruhenden Einwendungen als versäumt gelten.

Beschreibung und Pläne liegen auf dem Rathaus in
Durlach und auf der diesseitigen Kanzlei zur Einsicht offen .

Durlach , den 27 . Juli 1818 .
Gr oßherzoglicheS Bezirksamt ._

Stroh -Ausfuhrverbot aus demAmts¬
bezirk Durlach.

Die Ausfuhr von Stroh aus dem ganzen Amts¬
bezirk Durlach , also sowohl aus dem Landbezirk,
als auch aus der Amtsstadt , ohne vorgängige Er¬
laubnis des Gr . Bezirksamts Durlach ist verboten .

Die Versorgung mit Stroh wird unter AuS -
schluß des Handels durch den Lieferungsverband
Durlach selbst übernommen .

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis
zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu 10000
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oder mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der
Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt
« erden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht ,ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Die Bekanntmachung des KammunalvsrbandS
Durlach - Land vom 20 . d . Mts , in welcher bloß die
Aus ^ hr aus dem Kommunalserband Durlach - Land
ver ^ -n war , ist durch ebigeZ Ausfuhrverbot fürdeu ganzen Amtsbezirk ersetzt .

Durlkch , den 25 . Juli 1918
Großtzerzogliche» Bezirksamt .

Or Mayr .

Warenumsatzsteuer .
Mit dem 1 . August 1918 tritt das neue Umsatzsteucr -

gesetz in Kraft . Für die Zeit vorn 1 . Januar 191 < bis
mit 31 . Juli 1918 muh »»ch die alte Warenumsatz -
st euer in »er dilherigen Weise entrichtet werden .Die gewerbetreibenden Personen und Gesellschaften im
Landessteuerbezirk »et Unterzeichneten Finanzamts , die zur
Entrichtung der Waren Umsatz st euer verpflichtet sin»,werden deshalb hierdurch ausgefardert , die vargeschriebene
schriftliche Schluß - An Meldung möglichst bald nach
Schluß des Monats Juli , jedenfalls im Laus drS Monats
Auxust 1918 bei uni einzureichen . In der Anmeldung mußder tzteuerpflichtize den steuerpflichtigen Betrag seines Waren¬
umsatzes für die Heit vom 1 . Januar 1918 bis mit 31 . Juli1918 angeben . Zum Umsatz gehören in der Siege! alle Zah¬
lungen , dir ein Gewerbetreibender in der Zeit v» m 1 . Ja¬nuar 1918 bis mit 31 Juli 1918 für die von ihm geliefertenWaren erhalten har . Die Abgabe muß jeder Steuerpflichtigein der Anmeldung selbst berechnen , auch muß er den Betragder Abgabe unausgcfsrdert und gleichzeitig mir der Ein¬
reichung der Anmeldung an unS entrichten .

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb
der Lan »wirtscbast , der Forstwirtschaft , der Viehzucht , der
Fischerei und des Gartenbaus sowie der Bergwerksdetrieb .Die Schluß - Anmeldung muß jeder abgeben , der nach
seiner gewissenhaften Schätzung im ganzen Kalenderjahr 1918
voraussichtlich einen Warenumsatz von mehr als 3060 ^
erzielen wird , und zwar auch dann , wenn er bis zum
1 . August 1918 nach keine 3060 -K umgesetzt hat . Wer nach
gewissenhafter Prüfung zu »er Ucberzeugung gelangt ist , daß
sein Umsatz im Kalenderjahr 1918 nicht mehr als 3000
betragen werde , für den besteht vorerst keine Verpflichtung
zur Anmeldung ; jedoch empfiehlt ek sich in diesem Fall « zur
Vermeidung von Erinnerungen , daß der Gewerbetreibende !
der Steuerstelle schriftlich mitteilt , daß sein Umsatz im ganzen
Kalenderjahr 1818 voraussichtlich nicht mehr als 3000 jbetraxen werde . i

Wer die ihm »bürgende Verpflichtung zur Anmeldung !
nicht erfüllt oder über die empfangenen Zahlungen oder die
bewirkten Licserunzen wissentlich unrichtige Angaben macht , ;hat eine Geldstrafe verwirkt , di « dem zwanzigsachen Betrage jder hirtterzogenen Abgabe gleichkommt . Kann der Betrag ,der hwterzvgenen Abgabe nicht sesigestellt werden , so tritt
Geldstrafe von 150 ^ bis 30000 ein .

Zn der Anmeldung müssen die amtlichen Vordrucke ver¬
wendet werden Selche Gewerbetreibende , die in der Zeitvom 5 . Mai 1818 bis mit 31 . Juli 1918 LuxuSgczenstäudeder in der Bekanntmachung des Reichskanzlers über die
Sicherung einer Umsatzsteuer auf Lux usgegen ständevom 2 Mai 1918 , ReichSgcsetzlUatk Seite 379 , genanntenArt umgesetzt haben , müssen zu der oben verlangten Schluß -
Anmeldung für die Waren Umsatzsteuer einen besonder »
Anmeldungsvordruck verwenden . Bordiucke werden bei der
Steuxreinnchmerei am Wohnort des Pflichtigen oder bei der
Unterzeichneten Steuerstelle unentgeltlich abgegeben ; dort
liegt auch ein Merkblatt zur Einsicht aus , das den Abgabe¬
pflichtigen über die Voraussetzungen und den Umfang der
Steuerpflicht und über die Ausfüllung des Vordrucks belehrt .An Werktagen von 8 bis 12 Uhr vormittag « und 2 bis
4 Uhr nachmittags wird Nurkunst erteilt im Zimmer 7
unseres Amtes und werden Anmeldungen und Abgadebetragebei persönlicher Einzahlung entgegen genommen im Zimmer 13
unseres Amtes .

Breiten , den 29 . Juli 1918 .
Sr . Finanzamt .

Das A- - und Zuschrciben in Lurlach betr.Wer Hilsspersonen in anderer Weise als lediglich in seinem
Haushalt oder beim Betrieb der Landwirtschaft gegen Ent¬
gelt beschäftigt , hat alljährlich innerhalb einer vom Steuer¬
kommissär festzuseLenden Frist auf emem bestimmten Fo »
mular sämtliche von ihm zur Zeit der Ausfüllung des For¬mulars beschäftigten derartigen Personen mit Angabe der
Lohn - und Gchaltsbezüge und sonstigen Vergütungen jederArt zu bezeichnen ( Artikel 20 des Einkommensteuergesetzes ).Im laufenden Jahr sind die Verzeichnisse,, wozu Vordrucke
durch die Post zugestellt werden , mit Saturn und UnterschriftVersehen längstens bis

TamStaa » de »» 3. August » « achmittags 8 Uhr »beim Gr . Steuerkommifsär , Uhlandstraße 5 I, abzugeben .
(Einwurf in den im Gang befindlichen Briefkasten oder Ein¬
sendung durch die Post .)

Rer Hüfepersonen beschäftigt und keine Vordrucke er¬
halten haben sollte , ist dennoch verpflichtet , jene Personen
anzumelden und muß die nötigen Vordrucke beim Gr : Stcuer -
kommissär holen lassen

Die Anleitung auf der Rückseite der Vor¬
drucke ist genau zu beachten .

Wer die ihm obliegenden Angaben nicht oder nicht recht¬
zeitig oder in wahrheitswidriger Weise erstattet , verfällt
gemäß Artikel 24 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes in
eine Ordnungsstrafe von 3 -tk bis 500

Dur lach , den 28 . Juli 1918.
_ Der Gr . Steuerkommissär für den Bezir k Durlach .

Bekanntmachung
Nr . kV . 1200/7. 18. K.R .« .

betreffe « - Beschlagnahme und Höchstpreise von Papier »
ruudgarnabfällen .

Vom 18. Juli 1918.
Die nachstshende Bekanntmachung wir - auf Grun¬

des Gesetzes über Len Belagerungszustand vom 4. Juni
1851 in Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember1915 (ReichS - Gesctzbl . S . 813) , des Gesetzes , betreffen -
Höchstpreise , vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 339)
in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl .
S . 516) in Verbindung mit Len Bekanntmachungen über
die Aenderung dieses Gesetzes vom 21 . Januar 1915,83. März 1916, 82. März 1917 und 8. Mai 1918 ( Reichs -
Gesetzbl . 1915 S . 85, 1916 S . 183, 1917 S . 253 und 1918
S 395) , ferner — auf Ersuchen des Königlichen Kriegs -
Ministeriums — auf Grund der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom
»6 . April 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 376) und 17 . Januar1918 (ReichS -Gesctzbl . S . 37) sowie der Bekanntmachung
über die Auskunstspflicht vom 12 . Juli 1917 tReichs -
Gesetzbl . S . 604) und vom 11 . April 1918 (Reichs -Gesetzbl .
S . 187) mit Sem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht , daß Zuwiderhandlungen gegen

») die Höchstpreisbestimwungen gemäß der Verord¬
nung gegen Preistreibereien vom 8. Mai 1918
(Reichs -Gesetzbl . S . 395) ,

b) die Veschlagnabmebestimmungen gemäß der Be -
. kanntmachnng über die Sicherstellung von Kriegs¬

bedarf in der Fassung vom 26 . April 1917 (Neichs -
Gcsetzbl . S . 376) ,

«) die Auskunstspflicht gemäß der Bekanntmachung
über Auskunstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs -
Gesetzbl . S . 604) und 11 . April 1918 (Reichs - Gesetz¬
blatt S . 187) bestraft werden , soweit nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
sind .

Auch kann der Betrieb des .Haiidelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltnng un¬
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember 1615 (Reichs -Gesetzbl . S . 603) untersagt
werden .

§ 1 . Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen :
Sämtliche vorhandenen und weiter anfallenden Pa -

picrrundaarnaksälle , welche bei der Herstellung oder Ver¬
arbeitung von Paoierrundgarnen ansallen , das aus
Spinnpapier allein oder unter Mitverwenduna von Faser¬
stoffen hergestellt ist . Ausgenommen von die ' er Bekannt¬
machung sind Abfälle von solchen Papierrundgarnen , die
«nt Bastfasern gesponnen sind *) .

F 2 . Beschlagnahme .
Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬stände werden hiermit beschlagnahmt .

8 8. Wirkung der Beschlagnahme .
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Bor¬

nahme von Veränderungen an den vor ihr berührten Ge¬
genständen verboten ' ist und rechtsgeschäftliche Verfügun¬
gen über sie nichtig sind , soweit sie nicht auf Grund der
folgenden Anordnungen erlaubt werden . Den rechtsge¬
schäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die
im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehungerfolgen .

* ) Die von dieser Bekanntmachung auSgenommenen Pa -piergarnabsäll « sind durch die Bekanntmachung Nr . V . III3000/9 . 16 . K .R .A . vom 10. November 1916 beschlagnahmt .

»
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8 4. BcrLußcrungserlanbnis .
Trotz Ler Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lie¬

ferung der von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände erlaubt :

1 . an die Kriegs -.Hadern -Aktiengescüschaft , Berlin
8V . 19 , Leipziger Straße 76,

2 . an die von der Kriegs - Hadern - Aktiengesellschaft be-
,zeichneten Stellen ,

Ueberschrcitst der Bestand eines Eigentümers an den
von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenständen
1069 Kilogramm und werden die Gegenstände nicht inner¬
halb 14 Tagen der Kriegs -Saöcrn -Aktieugescllschaft zum
Kauf angeboi -en , io hat der Eigentümer Enteignung zu ge¬
wärtigen .

8 Lcrarbcitungöerlanbnis .

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der von
der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände durch die
Kriegs -Hadern -Atiiengesellschaft und in deren Auftrag ge¬
stattet .

8 6. Lagerüuchführung und AuSkunstsertcilnng .

Die Meldepflicht über die von dieser Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände richtet sich nach den Bestimmun¬
gen der Nachtragsbckanntmachung Nr , V -' . dH 100/7, 18 .
K .R .A . vom 13 . Juli 1918 zu der Bekanntmachung Nr .
IV . dl . 312/10 . 16 . K .R .A .

Jeder Meldepflichtige hat ein Lager buch zu führen ,
aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengcn und
ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Soweit der Melde¬
pflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch führt , braucht
ein besonderes Laaerbuch nicht eingerichtet werden .

Beauftragten der Militär - und Polizeibehörden ist die
Einsicht in das Lagcrbuch , die Geschäftsbriefe und Ge -
ichüftsdücher sowie die Besichtigung und Untersuchung der
Bctriebseinrichtuugen und Räume zu gestatten , in denen
meldepflichtiae Gegenstände erzeugt , gelagert , feilgchalten
werden oder zu vermuten sind .

8 7 . Höchstpreise .
Die Kricgs - Hadern - Aktiengescllschaft oder die von ihr

gemäß § 4 bezeichneten Stellen dürfen beim Ankauf für
109 Kilogramm durch diese Bekanntmachung beschlag¬
nahmte Paptcrrundaarnabfälle höchstens 39 Mk . bezahlen .
Dieser Preis versteht sich auf Grund eines Feuchtigkeits¬
gehaltes der Abfälle von höchstens 29 v . H . des absoluten
Trockengewichts . Für Mischungen von Papierrundgarn -
abfällen mit anderen Abfällen oder für nicht normale (im¬
prägnierte . gezwirnte und ähnliches Abfälle find ent¬
sprechend niedrigere Preise zu bezahlen .

Für geschlossene Wagenladungen von mindestens
10 060 Kilogramm darf ein Zuschlag von 2 v . H . auf den
Preis von 30 Mk . vergütet werden .

8 8 . Zahlungsbedingungen .

Der Höchstpreis schließt Len UmsaWempel , die Kosten
der Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhof bczm .
Postamt oder bis zur nächsten Schiffsladestelle sowie die
Kosten der Verladung und Besorgung de : Bedeckung
ein . Er schließt nickt die Kosten des Gebrauchs von Wa -
gendecken ein : für sie gelten die Preise de? Dcckentariss
der Siaatscisenbahn des Abgangsorts , auch bei Verwen¬
dung eigener Decken des Verkäufers .

Für Kapznchcn dürfen viS zu 1 Mk . für 1 Kilogramm ,
für sonstige Säcke und Packhüllen bis zu 9Z0 Mk . für 1
Kilogramm vergütet werden . Die Kosten für eine vom
Verkäufer bei Preßballenpackung verwendete Draht - und
Bandeiienverschnürnng sind im Höchstpreis einacschlossen .

Der Höchstpreis versteht sich für Nettogewicht und
Barzahlung innerhalb 30 Tagen vom Tage des Versandes
der Waren ab . Wird der Preis über 39 Tage hinaus ge¬
stundet , so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen
über Neichsbankdiskont vereinbart werden .

8 9 . Ausnahmen .

Ausnahmen von den Vorschriften der Beschlagnahme --
bestimmungen können von der KriegS --Rvhstofs -Abtcil » ng
des Königlich Preußischen Kriegs -Ministeriums bewilligt
werden . Die Entscheidung über Aiisnahmcanträge . welche
die Festsetzung der Hvchstvrejle betreiien , behält sich der
Unterzeichnete zuständige Militärbefcülshaber vor .

8 10. Anfrage « und Anträge . ,n .

Anfragen und Anträae find an die Kricgs -Rohstoff -
Abteilung . Sektion IV des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin 81V. 48 . Verl . Hedemann -
stratze 19, zu richten und am Kopfe des Schreibens mit der
Aufschrift „Betrifft Papierrundgarnabfälle " zu versehen .

8 11 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am 13 . Juli 1918 in Kraft .

Karlsruhe , den 13 . Juli 1918.

Der Stellvertretende Kommandierende General :
Jsbert , General der Infanterie .

Nachtragsbekanntmachung
Nr . IV . dl . 109/7 . 18. K .R .A . .

betreffen - Bestandserhebung vom Papierrnndgarnabfällen ,
zu der Bekanntmachung vom 29. November 1S1K Nr . V .
I« . 312/19 . 18. K.N .A . betreffend Bestandserhebung von

Natron sSnlfatj Zellstoff « sw.

Vom 13 . Juli 1918.
Nachstehende Anordnungen werden auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministerium -s hierdurch zur allgemeine «
Kenntnis gebrecht mit dem Bemerken , daß sede Zuwider¬
handlung gemäß der Bekanntmachung über Auskunfts¬
pflicht vom 12. Juli 1917 tReichs -Gesetzbl . S . 604s bestraft
wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom -Handel vom 28. September 1918 (Reichs -
Gesetzbl . S . 603) untersagt werden .

Artikel l.

Im 8 2 Gruppe l der Bekanntmachung Nr . IV. dl .
312/10 . 16. K .R .A . wird eingefügt :

«1 Papiergarnabfälle , welche bei Herstellung oder Ver¬
arbeitung von Pnpierrundaarn ansallen , das aus Spinn -
papier allein oder unter Mitverwendung von Faserstoffen
hergestellt worden ist , sofern die Vorräte 1000 Kilogramm
übersteigen , mit Ausnahme der Abfälle von solchen Pa -
pierruvdgarnen , die mit Bastfalern versponnen sind .

Artikel N.
Die erste , gemäß der Bekanntmachung Nr . dV . dl .

312/10 . 16. K .R .A . erforderliche Meldung über die im
Artikel I bezeichueten Gegenstände ist über die bei Beainn
des 1 . August 1918 vorhand - neu und melde pflichtigen Vor¬
räte bis zum 3. August 191K zu erstatten .

Artikel M .
Diese Nachtragsbekauntmachung tritt mit ihrer Ver¬

kündung in Kraft .
Karlsruhe , den 13 . Juli 1918.
Der Stellvertretende Kommandierende General :

Jsbert , General der Infanterie .

Drrrlach . Genofsenschastsregister . Zu Lönd -
licher Kreditverein Spielberz , e . G m . u
wurde eingetragen : Jakob Gay alt , Landwirt in Spielberg ,
ist durch Tod aus dem Vorstande ausgeschieden , August
Höfel, Zimmermann von da , ist neu in den Vorstand ge¬
wählt . Amtsgericht .
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